
 

Entschädigungsreglement seeland.biel/bienne – mit Kommentar 
 
   Kommentar  
Grundsatz 1.1 Der Verein seeland.biel/bienne richtet folgende Entschädigungen aus: 

» Jahrespauschale Vorstand 
» Sitzungsgeld  
 

Gemäss geltender Regelung 

 1.2 Mit diesen Entschädigungen sind sämtliche zeitlichen Aufwände (Vor- 
und Nachbearbeitungsarbeiten, Absprachen mit der Geschäftsstelle, Sit-
zungsteilnahme, repräsentative Aufgaben etc.) sowie Spesen (Reisespe-
sen, Fotokopien, Telefonate etc.) abgegolten. 
 

Gemäss geltender Regelung  

Vorstand 2.1 Die Mitglieder des Vorstands werden pro Jahr wie folgt entschädigt: 
Präsidium 3'200 Fr. 
Vizepräsidium 1'700 Fr. 
Mitglieder 700 Fr. 
 

Gemäss geltender Regelung, auf den Begriff  
«Jahrespauschale» wird verzichtet. 

 2.2 Zusätzlich wird ein Sitzungsgeld von 80 Fr. pro Sitzung ausgerichtet für  
» die Teilnahme an Sitzungen des Vorstands 
» die Teilnahme an Mitgliederversammlungen 
» die Teilnahme an Sitzungen der Leitungsgremien von Konferenzen 
» die Teilnahme an Sitzungen von Arbeits- und Projektgruppen 
» die Leitung von Veranstaltungen  
» die Teilnahme an Sitzungen mit Dritten  

Gemäss geltender Regelung und Praxis. Neu wer-
den entschädigt  
» die Teilnahme des Vorstands an den Mitglieder-

versammlungen s.b/b  
» die Teilnahme an den Vorstandssitzungen TBS 

und WIBS. Diese werden unter «Teilnahme an 
Sitzungen mit Dritten» subsummiert. Auf die  
separate Erwähnung in der Aufzählung wird ver-
zichtet, da bei Änderungen das Reglement ange-
passt werden müsste. 

 
Leitungsgremien 
von Konferenzen 

3.1 Vertreter/innen von Gemeinden in den Leitungsgremien von Konferenzen 
werden mit einem Sitzungsgeld von 80 Fr. pro Sitzung entschädigt für  
» die Teilnahme an Sitzungen der Leitungsgremien  
» die Teilnahme an Sitzungen von Arbeits- und Projektgruppen 
» die Leitung von Veranstaltungen  
» die Teilnahme an Sitzungen mit Dritten  

Gemäss geltender Regelung  



 

 3.2 Vertreter/innen von Fachorganisationen in den Leitungsgremien von Kon-
ferenzen werden für die Teilnahme an Sitzungen mit einem Sitzungsgeld 
von 80 Fr. pro Sitzung entschädigt.  
 

Gemäss geltender Regelung  
Aktuell betrifft dies die Vertreter von Berner Heimat-
schutz und Netzwerk Bielersee in der Konferenz Lin-
kes Bielerseeufer (4 Sitzungen pro Jahr). 
 

 3.3 Verwaltungsangestellte von Gemeinden, Kanton und Bund, die Einsitz in 
Leitungsgremien von Konferenzen haben, erhalten kein Sitzungsgeld.  
 

Gemäss bisheriger Praxis, wird neu explizit erwähnt 

 3.4 Die Mitglieder der IG STED, die Einsitz im Leitungsgremium der Konfe-
renz Abbau, Deponie, Transport (ADT) haben, erhalten kein Sitzungs-
geld.  
 

Gemäss bisheriger Praxis, wird neu explizit erwähnt 

Arbeits- und  
Projektgruppen 

4 Die Entschädigung von Mitgliedern in Arbeits- und Projektgruppen, die 
nicht dem Vorstand oder einem Leitungsgremium angehören, wird fall-
weise festgelegt und aus dem jeweiligen Projektbudget finanziert.  
 

Gemäss bisheriger Praxis, wird selten angewandt. 
Betrifft z.B. den Beizug von externen Fachleuten in 
Projektgruppen,  

Auszahlung  5.1 Die Geschäftsstelle führt eine Präsenzliste der ordentlichen Sitzungen 
und Anlässe als Grundlage für die Abrechnung der Sitzungsgelder. Die 
Sitzungsübersicht wird dem Vorstand zur Kontrolle zugestellt. 
 

Gemäss bisheriger Praxis  

 5.2 Die Pauschalen und Sitzungsgelder werden durch die Geschäftsstelle 
jährlich im Dezember überwiesen. 
 

Gemäss bisheriger Praxis  
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Entschädigungsreglement 
 
 
Beschlossen durch die Mitgliederversammlung am … 
 
 
Grundsatz 1.1 Der Verein seeland.biel/bienne richtet folgende Entschädigungen aus: 

» Jahrespauschale Vorstand 
» Sitzungsgeld  
 

 1.2 Mit diesen Entschädigungen sind sämtliche zeitlichen Aufwände (Vor- 
und Nachbearbeitungsarbeiten, Absprachen mit der Geschäftsstelle, 
Sitzungsteilnahme, repräsentative Aufgaben etc.) sowie Spesen 
(Reisespesen, Fotokopien, Telefonate etc.) abgegolten. 
 

Vorstand 2.1 Die Mitglieder des Vorstands werden pro Jahr wie folgt entschädigt: 
Präsidium 3'200 Fr. 
Vizepräsidium 1'700 Fr. 
Mitglieder 700 Fr. 
 

 2.2 Zusätzlich wird ein Sitzungsgeld von 80 Fr. pro Sitzung ausgerichtet für  
» die Teilnahme an Sitzungen des Vorstands 
» die Teilnahme an Mitgliederversammlungen 
» die Teilnahme an Sitzungen der Leitungsgremien von Konferenzen 
» die Teilnahme an Sitzungen von Arbeits- und Projektgruppen 
» die Leitung von Veranstaltungen  
» die Teilnahme an Sitzungen mit Dritten  
 

Leitungsgremien 
von Konferenzen 

3.1 Vertreter/innen von Gemeinden in den Leitungsgremien von Konferenzen 
werden mit einem Sitzungsgeld von 80 Fr. pro Sitzung entschädigt für  
» die Teilnahme an Sitzungen der Leitungsgremien  
» die Teilnahme an Sitzungen von Arbeits- und Projektgruppen 
» die Leitung von Veranstaltungen  
» die Teilnahme an Sitzungen mit Dritten  
 

 3.2 Vertreter/innen von Fachorganisationen in den Leitungsgremien von 
Konferenzen werden für die Teilnahme an Sitzungen mit einem 
Sitzungsgeld von 80 Fr. pro Sitzung entschädigt.  
 

 3.3 Verwaltungsangestellte von Gemeinden, Kanton und Bund, die Einsitz in 
Leitungsgremien von Konferenzen haben, erhalten kein Sitzungsgeld.  
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 3.4 Die Vertreter/innen der IG STED, die Einsitz im Leitungsgremium der 
Konferenz Abbau, Deponie, Transport (ADT) haben, erhalten kein 
Sitzungsgeld. 
 

Arbeits- und  
Projektgruppen 

4 Die Entschädigung von Mitgliedern in Arbeits- und Projektgruppen, die 
nicht dem Vorstand oder einem Leitungsgremium angehören, wird 
fallweise festgelegt und aus dem jeweiligen Projektbudget finanziert.  
 

Auszahlung  5.1 Die Geschäftsstelle führt eine Präsenzliste der ordentlichen Sitzungen 
und Anlässe als Grundlage für die Abrechnung der Sitzungsgelder. Die 
Sitzungsübersicht wird dem Vorstand zur Kontrolle zugestellt. 
 

 5.2 Die Pauschalen und Sitzungsgelder werden durch die Geschäftsstelle 
jährlich im Dezember überwiesen. 
 

Inkrafttreten 6 Dieses Entschädigungsreglement tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 

   
 

1. Juli 2026  Der Präsident Der Geschäftsleiter 
 
 
 
Stefan Nobs Thomas Berz 

 
 
 
 


